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Stadt Lüdinghausen 
Fachbereich 3 / Planung 
z. Hd. Herrn Blick-Veber 
Postfach 1531 
 
59335 Lüdinghausen 

Datum: 01.06.2012 
 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Rohrkamp“ 
 
Hier:     Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
Sehr geehrter Herr Blick-Veber, 
 
zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Rohrkamp“ nimmt der Kreis Coesfeld wie 
folgt Stellung: 
 
Durch den vorliegenden Bebauungsplanentwurf wird die vorhandene bauliche 
Situation zwischen Rohrkamp und Werkstraße überplant um eine geordnete 
städtebauliche  Entwicklung zu ermöglichen. 
Hierzu wird das Plangebiet im Norden als Gewerbegebiet mit der Festsetzung „ 
Unzulässig sind Betriebe und Betriebsteile der Abstandsklassen I bis VII der 
Abstandsliste 2007“ ausgewiesen. Hieran schließt sich ein Mischgebiet an, während 
der Süden als Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO ausgewiesen ist.  
 
Unmittelbar westlich dieses Allgemeinen Wohngebietes befindet sich der LKW-
Anlieferungsbereich des dortigen Bau- und Gartenmarktes. 
Im Änderungsbereich des Allgemeinen Wohngebietes liegt an der Werkstraße ein 
Reifenbetrieb. Diese besitzen ein nicht zu vernachlässigendes Emissionsverhalten 
durch PKW-Verkehr auf dem Betriebsgrundstück, insbesondere aber durch den 
Einsatz von Schlagschraubern beim Reifenwechsel.  
Durch die gewählte Gebietsausweisung wird dem Betrieb die planungsrechtliche 
Grundlage entzogen sowie durch die Zulassung von als WA ausgewiesenen 
Wohngebäuden im Nahbereich ein immissionsschutzrechtlicher Konflikt 
herbeigeführt bzw. verschärft. 
 
Aus den Belangen des Immissionsschutzes werden daher gegen die 
vorliegende Planung Bedenken angemeldet. 
 



Es wird angeregt, die Ausweisung des Mischgebietes im südwestlichen Planbereich 
bis an die südliche Plangrenze in Tiefe von 2 Baugrundstücken auszuweiten. 
Zur planungsrechtlichen Absicherung des v.g. Reifenbetriebes kann dieser durch 
eine Textliche Festsetzung gem. § 1 (10) BauNVO abgesichert werden. 
 
Aus bauordnungsrechtlicher Sicht bestehen keine grundsätzlichen Bedenken. Es 
wird jedoch zu bedenken gegeben, dass zukünftige Probleme hinsichtlich des 
Gebietserhaltungsanspruches und der Entwicklung benachbarter Gewerbebetriebe 
auftreten könnten. 
 
Im Plan ist teilweise das Planzeichen für das MI-Gebiet für eine Fläche mit der 
vorgesehenen Festsetzung WA-Gebiet benutzt. Hier wäre noch eine Änderung 
erforderlich. 
 
Die Brandschutzdienststelle gibt folgende Hinweise: 
 
1. Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist gem. DVGW-Regelwerk 

„Arbeitsblatt W 405“ Abschnitt 5  i.V.m. Tabelle 1 des z.g. Arbeitsblattes für 
Mischgebiete (MI) mit ≤ 3 Vollgeschossen eine Löschwassermenge von 96 m³/h 
(= 1.600 l/min) für eine Löschzeit von 2 Stunden erforderlich. Die Sicherstellung 
einer den örtlichen Verhältnissen angemessenen Löschwasserversorgung ist 
gemäß § 1 FSHG Aufgabe der Gemeinde. 
 

2. Sofern Gebäude mit Aufenthaltsräumen entstehen werden, deren Fußboden 
mehr als 7,00 m über der angrenzenden Geländeoberfläche liegen, ist hierfür 
der zweite Rettungsweg baulich (z.B. 2. notwendige Treppe) sicher zu stellen 
oder es sind Aufstell- und Bewegungsflächen für die Rettungsgeräte und 
Fahrzeuge (z.B. Hub- Rettungsfahrzeug) zu schaffen. 
 

3. Ob Feuerwehr-Zufahrten, -Umfahrten, -Durchfahrten, -Aufstell- und Bewegungs-
flächen notwendig werden, kann erst im jeweiligen Baugenehmigungsverfahren 
geklärt werden. 

 
Seitens der Unteren Gesundheitsbehörde bestehen keine Bedenken gegen die 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Rohrkamp“. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag 
 
 
 
Stöhler 
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Stadt Lüdinghausen 
FB 3 - Planen und Bauen 
z. Hd. Herrn Blick-Veber 
Postfach1531 
 
59335 Lüdinghausen 

Datum: 25.11.2014 
 
 
Entwurf zur Aufstellung des Bebauungsplanes „Rohrkamp“ 
 
Hier:    Erneute Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
Sehr geehrter Herr Blick-Veber, 
 
seitens des Kreises Coesfeld bestehen keine Bedenken gegen die Aufstellung des 
Bebauungsplanes „Rohrkamp“. 
 
Die Brandschutzdienststelle gibt folgenden Hinweis:  
1. Zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung ist gem. DVGW-Regelwerk 

„Arbeitsblatt W 405“ Abschnitt 5  i.V.m. Tabelle 1 des z.g. Arbeitsblattes für 
Gewerbegebiete (GE) mit einer GRZ ≥ 0,8 eine Löschwassermenge von 96 
m³/h (= 1.600 l/min) für eine Löschzeit von 2 Stunden erforderlich. Die 
Sicherstellung einer den örtlichen Verhältnissen angemessenen 
Löschwasserversorgung ist gemäß § 1 FSHG Aufgabe der Gemeinde. 
 

2. Sofern Gebäude mit Aufenthaltsräumen entstehen werden, deren Fußboden 
mehr als 7,00 m über der angrenzenden Geländeoberfläche liegen, ist hierfür 
der zweite Rettungsweg baulich (z.B. 2. notwendige Treppe) sicher zu stellen 
oder es sind Aufstell- und Bewegungsflächen für die Rettungsgeräte und 
Fahrzeuge (z.B. Hub- Rettungsfahrzeug) zu schaffen. 
 

3. Ob Feuerwehr-Zufahrten, -Umfahrten, -Durchfahrten, -Aufstell- und Bewegungs-
flächen notwendig werden, kann erst im jeweiligen Baugenehmigungsverfahren 
geklärt werden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
im Auftrag 
 
Stöhler 


